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her Kontinuität und zum sparsamsten Einsatz der Ressour
cen bei.

Im Zusammenhang damit wurde die Vorbildwirkung des 
Leiters bei der Einhaltung der sozialistischen Gesetzlich
keit hervorgehoben. Es wurde die Aufgabe gestellt, noch 
vorhandene ideologische Vorbehalte, die der konsequenten 
Durchsetzung der disziplinarischen und materiellen Verant
wortlichkeit bei schuldhaft verursachten Schäden am sozia
listischen Eigentum entgegenstehen, kurzfristig zu überwin
den.

Erfordernisse zur weiteren Qualifizierung 
der Justitiartätigkeit bei der Durchsetzung 
der sozialistischen Gesetzlichkeit

In welchem Umfang die Leiter ihre Verantwortung für die 
Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit in der Lei
tungstätigkeit wahrnehmen, hängt maßgeblich davon ab, 
wie die Justitiare als Beauftragte der Leiter für die Rechts
arbeit die ihnen nach der VO über die Aufgaben und Ver
antwortung der Justitiare (JustitiarVO) vom 25. März 1976 
(GBl. I Nr. 14 S. 204) obliegenden Verpflichtungen erfüllen.

Es kann davon ausgegangen werden, daß die JustitiarVO 
bei gewissenhafter Erfüllung der in ihr enthaltenen Fest
legungen auch in der neuen Etappe der Verwirklichung der 
ökonomischen Strategie die geeignete Grundlage für die Tä
tigkeit und die Wahrnehmung der Verantwortung der Ju
stitiare bei der Erfüllung ihrer Arbeitsaufgaben bildet.

Untersuchungen haben ergeben, daß die Mehrzahl der 
Justitiare ihrer Verantwortung zur Festigung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit voll gerecht wird. Dabei wurden in den 
Kombinaten und Betrieben bei der Organisierung und Ver
wirklichung planmäßiger Rechtsarbeit als wesentlicher Fak
tor für die Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit 
im Wirtschaftsgeschehen insbesondere dort sichtbare Fort
schritte erreicht, wo die Justitiare als sozialistische Wirt
schaftsfunktionäre fest in das Leitungskollektiv eingeord
net sind und als Beauftragte der Leiter die Durchsetzung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit beharrlich und konsequent un
terstützen. Das trifft vor allem auf diejenigen Justitiare zu, 
die in Personalunion die Aufgaben des Justitiars des Kom
binats und des Stammbetriebes erfüllen.

Die Justitiare tragen zunehmend wirksam zur rechtli
chen Durchdringung der neuen Aufgaben bei, die bei der 
umfassenden Intensivierung der Volkswirtschaft zu erfül
len sind. Das zeigt sich bei
— der sinnvollen Anwendung des sozialistischen Rechts zur 

Organisierung der Leitungsprozesse in den Kombinaten 
und Betrieben,

— der umfassenden Nutzung des Wirtschaftsrechts zur Vor
bereitung und Erfüllung der Wirtschaftsverträge im Rah
men der kombinatsinternen und -externen Kooperation,

— der Durchsetzung des sozialistischen Arbeitsrechts,
— der konsequenten Verwirklichung der Ansprüche der 

Kombinate und Betriebe aus ihrer Wirtschaftstätigkeit 
sowie aus der Schädigung oder dem Verlust von Volks
eigentum,

— der Mitwirkung der Justitiare in Sicherheitsaktiven und 
Kommissionen für Ordnung und Sicherheit sowie in der 
Zusammenarbeit mit den auf dem Gebiet von Recht, Ord
nung, Disziplin und Sicherheit tätigen gesellschaftlichen 
Kräften,

— der Erarbeitung von Rechtsinformationen in Auswertung 
neuer Rechtsvorschriften und Entscheidungen der Staat
lichen Vertragsgerichte und der Rechtspflegeorgane,

— der Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung 
von Rechts- und Sicherheitskonferenzen,

— der Unterstützung der Schulungen der Konfliktkommis
sionen und der Durchführung von Schulungen der Lei
ter zum sozialistischen Recht, insbesondere zum Arbeits
recht.
Diese guten Ergebnisse dürfen jedoch keinesfalls zur 

Selbstzufriedenheit führen. Es ist vielmehr erforderlich, die 
Ergebnisse erfolgreicher Arbeit am noch Erreichbaren und 
daran zu messen, welche Anstrengungen zur Übertragung 
der guten Erfahrungen auf andere, noch weniger entwickelte 
Justitiarbereiche unternommen worden sind. Es gibt auch 
noch Kombinate, Betriebe und Einrichtungen, in denen die 
Justitiare noch nicht im erforderlichen Maße wirksam ge
worden sind. Hieraus leiten sich folgende Erfordernisse zur 
weiteren Qualifizierung der Justitiartätigkeit bei der Durch
setzung der sozialistischen Gesetzlichkeit ab:

2. Die in den staatlichen Plänen festgelegten Aufgaben 
der Kombinate und Betriebe müssen deutlicher als Schwer
punkte der betrieblichen Rechtsarbeit und der Justitiartä

tigkeit hervortreten. Die daraus erwachsenden konkreten 
Aufgaben für die Justitiare sind in abrechenbaren Arbeits
plänen auszuweisen. Uber ihre Erfüllung ist vor dem staat
lichen Leiter regelmäßig Rechenschaft abzulegen. 
Untersuchungen haben ergeben, daß es in Kombinaten und 
Betrieben bei der Nutzung des sozialistischen Rechts als 
Leitungsinstrument noch Reserven gibt. So ist es erforder
lich, bei allen ökonomischen Prozessen, die den notwendigen 
Leistungsanstieg der Betriebe maßgeblich beeinflussen, ins
besondere das Wirtschafts- und das Arbeitsrecht wirksam 
einzusetzen.

Wir halten es für notwendig, daß auch mit Unterstützung 
der zuständigen Justitiare der Ministerien Maßnahmen zur 
weiteren Qualifizierung der Rechtsarbeit eingeleitet und die 
Voraussetzungen geschaffen werden, daß die Justitiare der 
Kombinate und Betriebe ihre Aufgaben voll erfüllen kön
nen. Zu diesem Zweck sind unter maßgeblicher Verantwor
tung des Justitiars die betrieblichen Pläne der Rechtsarbeit 
weiter zu qualifizieren. Es ist detailliert auszuweisen, mit 
welchen rechtlichen Mitteln und Methoden die Erfüllung 
der staatlichen Aufgaben in- Verwirklichung der auf der 
9. Tagung des Zentralkomitees gefaßten Beschlüsse konkret 
und wirkungsvoll gefördert werden kann.

Ein Justitiar muß seinem Leiter jederzeit die Frage be
antworten und durch seine praktische Tätigkeit beweisen 
können, wie mit Hilfe des Rechts die umfassende Intensi
vierung wirkungsvoll unterstützt werden kann. Die konkre
ten Aufgaben des Justitiars zur Unterstützung der ökonomi
schen Zielstellungen des Kombinats bzw. Betriebes müssen 
dazu kontrollfähig festgelegt und Zum Gegenstand abre
chenbarer Arbeitspläne gemacht werden. Über ihre Erfül
lung hat der Justitiar vor dem Leiter Rechenschaft zu legen. 
Das erfordert, die Festlegung in § 2 Abs. 1 der JustitiarVO 
konsequent durchzusetzen, wonach der Justitiar dem Leiter 
des Betriebes unmittelbar unterstellt ist. Dem Justitiar wird 
sonst die Möglichkeit genommen, in Leitungssitzungen zu 
Problemen der Planerfüllung aus der Sicht der Einhaltung 
des sozialistischen Rechts Stellung zu nehmen, notwendige 
Entscheidungsvorschläge zur wirksameren Nutzung des 
Rechts als Instrument der Wirtschaftsleitung zu unterbrei
ten und aus den in Leitungssitzungen erörterten Problemen 
Schlußfolgerungen für die Erfüllung von Aufgaben der 
Rechtsarbeit abzuleiten.

2. In allen Ministerien, Kombinaten und Betrieben sind 
die Ergebnisse der Rechtsarbeit zur Unterstützung der öko
nomischen Strategie gründlich zu analysieren und umfas
send auszuwerten.
Auf der Grundlage des § 15 der VO über die Jahresre
chenschaftslegung in der volkseigenen Wirtschaft vom 
23. Juli 1983 (GBl. I Nr. 19 S. 193) haben die Leiter im Zu
sammenhang mit der Berichterstattung über die Erfüllung 
der ökonomischen Aufgaben auch darüber zu berichten, wie 
durch die vorbeugende Arbeit im Kombinat bzw. im Betrieb 
Gesetzlichkeit, Ordnung und Sicherheit als produktivitäts
fördernde Faktoren wirksam gemacht wurden, wie der Um
gang mit den anvertrauten materiellen und finanziellen 
Fonds verbessert wurde und welche Wirksamkeit das in
nere Kontrollsystem erreicht hat. Die Betriebsleiter können 
dazu qualifiziert Rechenschaft ablegen, wenn die Ergebnisse 
der Arbeit mit dem Recht im Unterstellungsbereich bekannt 
und hieraus die notwendigen Schlußfolgerungen gezogen 
worden sind. Dazu sind jährliche Rechtsarbeitsanalysen der 
Betriebe und Kombinate unentbehrliche Grundlagen. Sie 
sind ein unverzichtbares Mittel für jede Leitungstätigkeit, 
Rechtsarbeit und Rechtskontrolle.

3. Gute Ergebnisse bei der Vervollkommnung der Lei
tungsorganisation in Kombinaten und Betrieben zur Ge
währleistung der sozialistischen Gesetzlichkeit und zum 
Schutz des Volkseigentums sollten mit Hilfe der Justitiare 
verallgemeinert werden.
In der Mehrzahl der Kombinate und Betriebe ist es gelun
gen, die Leitungsorganisation durch ein System aufeinander 
abgestimmter Ordnungen sinnvoll und auf rationelle Weise 
zu gestalten. Hierdurch wurden wiederholbare aufbau- und 
ablauforganisatorische Prozesse sowie die daraus resultie
renden Aufgaben und damit zusammenhängenden Rechte 
und Pflichten der Leiter und der Werktätigen überschaubar 
und kontrollfähig gestaltet. Damit wurden zugleich wich
tige Voraussetzungen zur Gewährleistung der sozialistischen 
Gesetzlichkeif und zum Schutz des Volkseigentums im be
trieblichen Geschehen sowie für die Organisierung einer kon
tinuierlichen und störungsfreien Produktion geschaffen. Diese 
guten Erfahrungen mit Ordnungen sollten im Interesse der 
Erhöhung der Rechtssicherheit zielgerichtet im gesamten 
Wirtschaftsgeschehen verallgemeinert werden. Das gilt vor


